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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  Ref.2/028/2023 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht Referat für Recht, Soziales und Kultur  

  

Sachbearbeiter/in: Hans-Jürgen Hähnlein, Michaela Weber 

 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über das ergänzende gesonderte 
Auswahlverfahren für den Vorbereitungsdienst (Vorbereitungsdienst-
Auswahlverfahrensatzung - VorbDAuswVfS) 
Anlagen: 1. Änderungssatzung 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Personal- und Organisationsausschuss 22.05.2023 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 26.05.2023 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der 1. Änderung der Satzung über das ergänzende gesonderte Auswahlverfahren für den 
Vorbereitungsdienst wird vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung durch den 
Landespersonalausschuss zugestimmt. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja X  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  

 
 
 

Klimaschutz  

I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den 
   Klimaschutz: 

II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungs- 
    Optionen? 

 Ja, positiv*  Ja* 

 Ja, negativ*  Nein* 

X Nein  

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.  
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I. Zusammenfassung 
 
Die anliegende Satzungsänderung gibt der Stadt Schwabach die Möglichkeit in eigener 
Kompetenz BewerberInnen für den Vorbereitungsdienst der Fachlaufbahn Bildung und 
Wissenschaft auszuwählen. 
 
 
II. Sachverhalt 
 
Änderung der Satzung über das ergänzende gesonderte Auswahlverfahren für den 
Vorbereitungsdienst 
 
Die Stadt Schwabach möchte damit die Voraussetzungen schaffen, um den Bedarf in 
Hinblick auf die Nachfolge in der Leitung des Stadtarchives Schwabach ab ca. Ende 2027 
aus den eigenen Reihen abzudecken. 
 
Hintergrund, dass wir selbst ausbilden möchten, ist, dass hierdurch der Bedarf im Hinblick 
auf die Nachfolge in der Leitung des Stadtarchives Schwabach ab ca. Ende 2027 aus den 
eigenen Reihen gedeckt werden kann. Hierdurch wird ein fließender Übergang durch die 
Einarbeitung und Ausbildung durch den bisherigen Archivleiter, Herrn Dippert, ermöglicht.  
 
Nach Abstimmung in der Referentenrunde am 17. März 2023 wurde durch den 
Oberbürgermeister, Herrn Peter Reiß, entschieden, dass wir ab Oktober 2024 zur Sicherung 
der Nachfolge von Herrn Dippert einen dualen Studienplatz anbieten. 
 
Die interessierten Bewerber/innen für das duale Studium nehmen an der zentralen 
Auswahlprüfung des Landespersonalausschusses am 9. Oktober 2023 teil. 
 
Im Verwaltungsbereich führen wir bereits seit vielen Jahren im Anschluss an diese 
Auswahlprüfung nach Eingang der Ergebnisse anhand einer sogenannten „Rangliste“ für 
den Vorbereitungsdienst - auf Grundlage unserer durch den Bayerischen 
Landespersonalausschuss (LPA) genehmigten Auswahlverfahrenssatzung – ein 
ergänzendes gesondertes Auswahlverfahren durch. 
 
Um für den Vorbereitungsdienst fachlicher Schwerpunkt Archivwesen ebenfalls ein 
ergänzendes gesondertes Auswahlverfahren durchführen zu dürfen, ist eine entsprechende 
Ergänzung unserer Auswahlverfahrenssatzung notwendig, da dieser Fachbereich bisher 
nicht von der Satzung erfasst ist. 
 
Ohne dieses ergänzende Auswahlverfahren wären wir bei der Auswahl der Bewerber/innen 
für das duale Studium an die Rangliste des Landespersonalausschusses gebunden und 
hätten keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen darauf, wem wir einen Studienplatz anbieten. 
 
Die Stadt Schwabach hat durch das ergänzende gesonderte Auswahlverfahren im 
Verwaltungsbereich bereits positive Erfahrungen bei der Auswahl der Bewerber/innen für 
den Vorbereitungsdienst im nichttechnischen Verwaltungsdienst sammeln können. Durch 
unser ergänzendes Auswahlverfahren ergibt sich regelmäßig eine Verschiebung in der 
Rangfolge der Bewerber/innen. Der Fokus liegt zusätzlich auf den außerfachlichen 
Fähigkeiten, welche die Bewerber/innen darüber hinaus für den Beruf und entsprechende 
Leitungsstellen mitbringen sollten. 
 
Dies möchten wir auch für die neue Fachrichtung Schwerpunkt Archivwesen mit 
übernehmen. 
Die Satzungsänderung wurde im Vorfeld mit unserem Rechtsamt und dem LPA abgestimmt, 
mit dem Ergebnis, dass die geplante Satzungsänderung genehmigungsfähig ist. 
Der Personalrat hat in seiner Sitzung vom 10.05.2023 der Satzungsänderung zugestimmt. 
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Es wird gebeten, der Satzungsänderung vorbehaltlich der Genehmigung durch den LPA in 
der Sitzung am 20.07.2023 zuzustimmen.  
 
 
III. Kosten 
 
Kosten sind im Zusammenhang mit der Satzungsänderung nicht verbunden. 
 
 
IV. Klimaschutz 
 
Keine Auswirkungen.  
 


